
Bis zu welchem Alter gilt man als Kind oder als Jugendlicher?

Die ungarischen Gesetze bezeichnen alle Personen unter 18 Jahre als Kinder. Dieses 
Alter ist die Trennlinie zwischen den volljährigen und den minderjährigen Bürgern. Es 
gibt verschiedene Altersbegrenzungen bezüglich der Defi nition von »jungen Leuten«, 
so beispielsweise bis 24, 26 oder 29 Jahren. 

Ist der Aufenthalt an öffentlichen Plätzen (Straßen, Parks etc.) Kindern und Jugendlichen ohne 

Begleitung der Eltern oder Erziehungsberechtigten gestattet?

Es gibt keine gesetzlichen Bestimmungen. Eltern sind grundsätzlich verantwortlich für 
ihre Kinder.

Ist der Aufenthalt in Gaststätten Kindern und Jugendlichen gestattet?

Es ist ihnen zu jeder Zeit gestattet.

Ist der Aufenthalt in Nachtbars, Nachtklubs oder vergleichbaren Vergnügungsbetrieben Kindern und 

Jugendlichen gestattet?

Grundsätzlich gibt es keine Beschränkungen (bis 22:00 Uhr), jedoch legen die Betrei-
ber von Vergnügungslokalen je nach Programm häufi g eigene Regeln fest. Der Aufent-
halt in einem Vergnügungslokal, das nach 22:00 Uhr öffnet, ist für Minderjährige nicht 
gestattet. 

Ist der Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten (z.B. an Orten, an denen sich Prostituierte aufhalten/

Nachtbars) Minderjährigen gestattet?

In einem Vergnügungslokal mit erotischen Programmen ist der Eintritt für Personen 
unter 18 Jahre verboten. In Ungarn gibt es keine bestimmten Orte für Prostitution und 
Bordelle. 
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Angelehnt an das deutsche Jugendschutzgesetz und inspiriert von Fragen, die in diesem Zusammenhang an die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder-und Jugendschutz gerichtet wurden, haben wir die Botschaften zahlreicher 
europäischer Länder um Unterstützung bei der Beantwortung der folgenden Fragen gebeten; die diplomatischen 
Vertretungen haben uns oft an Informationsquellen in ihrer Heimat verwiesen. Wir bedanken uns herzlich für die 
Kooperationsbereitschaft!
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Ist die Abgabe/der Verzehr von alkoholischen Getränken Kindern und Jugendlichen gestattet?

Abgabe und Verkauf von alkoholischen Getränken an Personen unter 18 Jahren sind 
verboten. In Ungarn ist es nicht erlaubt an öffentlichen Orten Alkohol zu konsumieren.

Ist die Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen Kindern und Jugendlichen gestattet?

Es gibt keine gesetzlichen Bestimmungen. Einige Diskotheken haben ihre eigenen
Altersbeschränkungen.

Gibt es Beschränkungen beim Besuch öffentlicher Filmveranstaltungen?

In Ungarn werden die Filme in fünf Kategorien eingestuft: 
•  Ohne Altersbegrenzung
•  Unter 12 Jahre nur unter Aufsicht einer volljährigen Personen 
•  Unter 16 Jahre nicht geeignet
•  Unter 18 Jahre nicht geeignet
•  Nur für Erwachsene
Die Betreiber der Kinos sind für die Einhaltung dieser Altersbeschränkungen verant-
wortlich.

Ist Kindern und Jugendlichen der Besuch öffentlicher Spielhallen gestattet?

In öffentlichen Spielhallen, in denen die Möglichkeit offeriert wird Geld zu gewinnen, ist 
die Anwesenheit von Kindern nicht gestattet. Ab 16 Jahren dürfen Kinder an Spielauto-
maten, die keine Geldgewinnmöglichkeit bieten, spielen. Der Aufenthalt in Kasinos ist 
für Personen unter 18 Jahren nicht gestattet.

Ist Kindern und Jugendlichen das Rauchen in der Öffentlichkeit gestattet?

Kinder dürfen an Orten rauchen, an denen das Rauchen nicht verboten ist. Gemäß Art. 
5 des Gesetzes zum Schutz von Nichtrauchern ist der Verkauf von Tabakwaren an Per-
sonen unter 18 Jahren verboten.

Ist der Zugang zu Internet-Cafés Kindern und Jugendlichen gestattet?

Es ist ihnen zu jeder Zeit gestattet.

Welche Bestimmungen gibt es bezüglich des Mitführens von Messern, Kampfgeräten (Pfeil und Bogen, 

Degen etc.) und Waffen?

Für den Besitz von Waffen ist eine Erlaubnis erforderlich. Personen unter 18 Jahren er-
halten jedoch keine Genehmigung. 
Messer ab einer Klingenlänge von 8 cm gelten als Stichwaffen. Der Besitz von Geräten, 
die die öffentliche Sicherheit besonders gefährden könnten, (z.B. Shuriken, Gummi-
knüppel usw.) sind an öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Ver-
gnügungslokalen verboten. 
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Welche Bestimmungen gibt es bezüglich sexueller Kontakte zu Jugendlichen?

Sexuelle Kontakte mit Kindern unter 14 Jahren werden bestraft. Ab 14 Jahren unter der 
Voraussetzung des freien Willens des Partners sind sexuelle Kontakte erlaubt. Gewalt-
anwendungen (Bedrohung, Nötigung, usw.) werden bestraft. 

Welche Beschränkungen gibt es, wenn ausländische Jugendliche kurzzeitig gegen Bezahlung arbeiten 

wollen, um ihre Reisekasse aufzubessern? Ab welchem Alter ist es ihnen gestattet zu arbeiten? Gibt es 

die Möglichkeit der sogenannten »Working Holiday«?

Mit einer Saisonarbeitsgenehmigung ist es erlaubt maximal 60 Tage im Jahr zu arbei-
ten. Ohne Arbeitsgenehmigung ist das Arbeiten ausschließlich in der Landwirtschaft 
(Pfl anzenzucht, Tierzucht, Fischerei) gestattet.
Jugendliche können mit einer Saisonarbeitsgenehmigung ab 16 Jahren arbeiten. Schü-
ler/innen ist es in den Schulferien mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten bereits 
ab 15 Jahren erlaubt. 
»Working Holiday« ist unter den genannten Bedingungen erlaubt.

An wen/welche Einrichtung(en) können Jugendliche sich bei auftretenden Problemen in Ihrem Land 

wenden?

Polizei (Notruf allgemein: 112 ) 
Blaue Linie Kinderkrise Stiftung (Harmonisierte Europäische Rufnummer:116 111)
Tourinform Call Center (0-24h 0036 1 438 80 80)
NANE Stiftung

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

Úri utca 64-66.
1014 Budapest
Tel.: 0036 1 488 3500
Fax: 0036 1 488 3505
In Notfällen Tel.: 0036 1 488 3500
Siehe auch: http://www.budapest.diplo.de/Vertretung/budapest/de/Startseite.html

Hilfreiche Internetadressen:

www.kek-vonal.hu
www.mobilitas.hu

Quelle: Jugendforum Oberes Steinlachtal e.V. (12/2008)

Bitte beachten: Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz muss darauf 
hinweisen, dass wir uns trotz aller Sorgfalt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben nicht verbürgen können. Da wir uns ausschließlich auf die Zuverlässigkeit der 
Informanten, die uns von den Berliner Botschaften der beteiligten Länder vermittelt wur-
den, auf deren Sachkenntnis und Präzision verlassen müssen, können Sie die folgenden 
Angaben nicht als verbindlich ansehen, und wir können es Ihnen nicht ersparen, dass 
Sie sich als Nutzer/in nach aktuellen Angaben weiter umsehen müssen.


